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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1988

Index

Wohnungswesen

98/04 Wohnungsgemeinnützigkeit

Norm

WGG 1979 §29

Rechtssatz

Die Verhinderung des Zusammentretens des Aufsichtsrates ist jedenfalls dann als Mangel iSd § 29 WGG anzusehen,

wenn die Generalversammlung Vorstand und Aufsichtsrat nicht entlastet und den Jahressabschluss nicht genehmigt

hat.
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